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BEBAUUNGSPLAN

606/1 - "Am Pleiser Acker" -  3. Änderung

STADT SANKT AUGUSTIN

ÜBERSICHT 1: 5.000
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In der jeweils aktuellen Fassung:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58).

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts
und zur Entwicklung der Landschaft (LG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.07.2000 (GV. NRW S. 568).

Landesbauordnung (BauO NRW)
vom 21.07.2018 (GV. NRW S. 421).

Gemeindeordnung (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S.666).

Wassergesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeswassergesetz - LWG)
in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes zur Änderung wasser- und
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften
vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559).
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Sankt Augustin, den ................20

Fläche für den Gemeinbedarf

Textliche Festsetzungen

Textfestsetzungen.
 Zu diesem Plan gehört eine gesonderte 
Abstandsliste (Negativliste).

 Auf die neben diesem Plan geltende Gestaltungs-
satzung gem. § 86 BauO NW wird hingewiesen. 
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Maßstab: 1 : 500

Gemarkung:   Niederpleis

Flur(en):        1

*

*

Nichtzutreffendes streichen*

1z.B. Koordinatenpunkt

Nutzungsart    
WA

GRZ GFZ

Bauweise

Die vorliegende Plangrundlage entspricht im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes den
Anforderungen des § 1 der Planzeichenver-
ordnung. Die Darstellung entspricht dem
Zustand vom  .............................

Die Darstellung stimmt mit dem
amtlichen Katasternachweis vom
............................ überein.

Sankt Augustin, den ................20

Es wird bescheinigt, dass die
Festlegung der städtebaulichen
Planung geometrisch eindeutig ist.

Sankt Augustin, den ................20

Der Rat hat am ............................
beschlossen, diesen Plan aufzustellen.
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

Sankt Augustin, den ................20

Dieser Beschluss wurde am
.................................
ortsüblich bekannt gemacht.
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

Sankt Augustin, den ................20

Die frühzeitige öffentliche Unterrichtung
der Bürger ist in der Zeit
vom .........................
bis .......................... erfolgt. *
(§ 3 Abs. 1 BauGB)

Der Rat bzw. Ausschuss hat am
........................... 20    beschlossen,
von der Unterrichtung der Bürger
abzusehen.*

Sankt Augustin, den ................20

Dieser Plan hat mit Begründung nach
Beschluss des Rates am .......................
in der Zeit vom ...............................
bis ............................. öffentlich
ausgelegen. Die Auslegung wurde am
............................ ortsüblich bekannt
gemacht. (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Sankt Augustin, den ................20

..... Änderung aufgrund von
Anregungen gemäß Beschlussfassung
des Rates vom .................. 20
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Sankt Augustin, den ................20

Dieser Plan wurde vom Rat am
als Satzung beschlossen
(§ 10 BauGB, § 89 BauO NRW).

Sankt Augustin, den ................20

Dieser Plan ist der Urkundsplan.*
Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan
und den darauf verzeichneten Vermerken
überein.*
Zu diesem Plan gehört ein gesonderter
Teil mit Festsetzungen durch Text.*

Sankt Augustin, den ................20

Dieser Plan wurde der Bezirksregierung
Köln zur Genehmigung gemäß § 10 Abs.
2 BauGB am ............................... 20
vorgelegt.

Zu diesem Plan gehört die Verfügung
vom .............................
AZ.: ..............................

Sankt Augustin, den ................20

Die Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses erfolgte
am
Der Bebauungsplan ist somit am

in Kraft getreten.
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Sankt Augustin, den ................20

Entwurf und Anfertigung
H+B Stadtplanung

Beele und Haase . PartG mbB

Köln, den ................20

Im Auftrage:

Benutzung der Legende nur mit
Zustimmung der Kreisverwaltung
des Rhein-Sieg-Kreises
- Planungsamt - in Siegburg

Öffentliche Mischverkehrsfläche

Bezugshöhe für Höhenfestsetzung in m über NHN

Maximale Firsthöhe in m über Erdgeschossfuß-
bodenhöhe

Offene Bauweise

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Doppelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen zulässig

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Geschlossene Bauweise

Abweichende Bauweise
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AbfallsammelflächeA

Zahl der Vollgeschosse

Maximale Firsthöhe

Dachform

P2P1 /

Starkregen

Erdgeschossfußbodenhöhe als Mindestmaß EGFHmin = z.B.
60,5 in m über NHN

Straßenhöhe als Höchstmaß in m über NHN z.B. 59,7 


